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KOLLEKTIWERTRAG
LOHNVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen der Landesinnung Niederösterreich der chemischen Gewerbe und der
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger einerseits und dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft vida andererseits.

§ 1

Geltungsbereich

a) räumlich: Für das Gebiet des Bundeslandes Niederösterreich

b) fachlich: Für alle der LandesinnungNiederösterreich der chemischen Gewerbe
angehörenden Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerbetriebe
sowie jene Mitgliedsbetriebe, die Hausbetreuungstätigkeiten
(Hausbesorger, Hausservice)gemäß Anhang1, Artikel I, Ziffer 23,
lit. Rder Fachorganisationsordnungder Wirtschaftskammer Österreich,
Beschlussdes Wirtschaftsparlaments der Bundeskammervom
26.6.2008, kundgemacht im Verlautbarungsgblatt der
Wirtschaftskammer ÖsterreichNr. 2/2008 und Nr. 2/2009, durchführen.

c) persönlich: Für alle Arbeiter und Arbeiterinnen sowie die gewerblichen Lehrlinge,
im folgenden Arbeitnehmer genannt.

§2

Lohnabkommen

A) Lohngruppeneinteilung

Lohngruppe 0: Einschlägiggelernter Facharbeiter mit erfolgreich abgelegter
Lehrabschlussprüfung.

Lohngruppe 1: Fensterputzer und Teppichreiniger, Steinreiniger, Chauffeure,
Magazineure und Arbeitnehmer, welche maschinelle
Bodenabzieharbeiten leisten (außer Leistungslohn)und Arbeitnehmer
mit abgeschlossener Lehrzeit, die die Lehrabschlussprüfungnicht
erfolgreich abgelegt haben. Nach erfolgreich abgelegter
Lehrabschlussprüfungwird der Arbeitnehmer in die Lohngruppe0
umgereiht. Gleichzeitig ist ihm für den Zeitraum zwischen der
Beendigungder Lehrzeit bis zur Umreihungin die Lohngruppe0 die
Differenz zwischen den Lohngruppen1 und 0 nachzuzahlen.
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Keine Nachzahlung erfolgt:

a) wenn der Ist-Stundenlohnwährend dieser Zeit gleich hoch oder höher war, als der
Mindestlohn der Lohngruppe0

b) der Arbeitnehmer sich unentschuldigt nicht vor Ende der Lehrzeit zur
Lehrabschlussprüfung angemeldet hat

c) unentschuldigt nicht zum ersten anberaumten Termin angetreten ist

d) die Prüfung zum ersten anberaumten Termin nicht bestanden hat.

Lohngruppe 2: Arbeitnehmer, welche bei Arbeitgeber beschäftigt sind, die im
Anwendungsbereichdes Kollektivvertragesder Denkmal-, Fassaden-
und Gebäudereiniger ausschließlich über die Gewerbeberechtigung
für das freie Gewerbe der umfassenden Hausbetreuung - das sind
"Reinigungsgewerbe,umfassend Tätigkeiten, wie sie Hausbesorger zu
verrichten haben, Reinigungvon allen oder wenigstens mehreren
Hausbewohnern zugänglichen Stiegen, Gängen, Kellern
(ausgenommen Kellerabteile), Waschküchen, Trockenräumen und
Liften in Wohngebäuden, soweit sich deren Verschmutzung bloß aus
der regelmäßigen und bestimmungsgemäßen Benützungergibt, und
die Reinigungvon Gehsteigen, Höfen und Parkplätzen, sowie die
Reinigungvon Wohnungennach Art der Hausfrauoder des
Hausmannes (einschließlich Fensterputzen, soweit diese vom
Fußboden des betreffenden Raumesaus ohne Hilfezum Hochsteigen
bewerkstelligt werden kann) unter Einsatz der in Haushalten
üblicherweise verwendeten Reinigerund Geräte sowie in
untergeordnetem Umfangan Flächen bzw. Gebäudeteilen, die dem
Reinigungsobjektzugehören, die Durchführungvon einfachen
Hausbetreuungstätigkeiten bestehend in Ein-und Ausschalten von
Heizungs-und Lüftungsanlagen, Funktionskontrolle derselben durch
Ablesen der Temperatur und der Druckanzeige,
Aufzugswarttätigkeiten, Austauschvon Glühbirnen und
Leuchtstoffröhren mit Ausnahmevon Neonleuchtschriften, Austausch
von Sicherungselementen in laienbedienbaren Verteilerkästen,
Funktionskontrolle von Garagentoren durch Öffnen und Schließen,
Sichtkontrolle von CO-Warnanlagensamt Austausch der Filter mit
einfachen Handgriffen, Sichtkontrolle der Drucksteigeanlagen,
Entleeren und Wiederauffüllen von Unterflurhydranten,
Sichtkontrolle der ungehinderten Benutzbarkeit von Fluchtwegen,
Ausgabevon Waschküchenschlüsselnund Waschmarkeneinschließlich
Waschmarkenabrechnung, Sichtkontrolle von Spielplätzen sowie
Spielgeräten und Müllbehältern, Bewässernder Grünflächen,
Rasenmähen und Schneeräumen unter Ausschlussvon Tätigkeiten, die
reglementierten Gewerben insbesondere denen der Elektrotechnik,
Mechatronikern für Elektromaschinenbau und Automatisierung und
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Schlosservorbehaltenen sind." in der jeweils geltenden Fassung
verfügen sowie für Arbeitnehmer die überwiegend in Reinigungund
den damit verbundenen Tätigkeiten in privaten Wohnhäusern und
Wohnhausanlagensowie in Privatwohnungenbeschäftigt sind.

Lohngruppe 3: Arbeitnehmer, welche in Pflege- und Krankenanstalten beschäftigt
werden bzw. Reinigungsarbeitennach Professionisten verrichten
(z.B. Maurer, Maler, Installateur etc.) sowie für die Grundreinigung
(z.B. Reibarbeiten etc.), Baureinigungund grobe
Reinigungsarbeiten, wie z.B. in Verkehrseinrichtungen (z.B. in
Bahnhöfen) und in Verkehrsmitteln.

2

Es ist eine im Durchschnitt Objektbezogene Leistung bis 195 m pro
Stunde zulässig.

BeimEinsatzvon Großflächenreinigungsgeräten ist eine2

Reinigungsleistungbis 350 m pro Stunde zulässig und ist die
betroffene Fläche gesondert auszuweisen.

Für Nasszellenbereiche (wie Toilettenanlagen und Waschräume) ist
eine Reinigungsleistungbis zu 60 m2(Bodenfläche) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche ist gesondert auszuweisen.

BeiGrundreinigung, Baureinigung,Tätigkeiten nach Professionisten
und anderen groben Reinigungsarbeiten ist eine2

Quadratmeterleistung bis 40 m pro Stunde zulässig.

Die Bestimmungenfür Großflächenreinigungsgeräte und für
Nasszellenbereiche gelten nicht für bestehende Reinigungsverträge,
die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen worden sind.

DieZuordnungder Reinigungder Verkehrseinrichtungen zur
Lohngruppe3 gilt nicht für bestehende Reinigungsverträge, die vor
dem 01.01.2007 abgeschlossen worden sind.

Arbeitnehmer, die in Pflege- und Krankenanstalten
Reinigungsarbeiten durchführen, sind nur dann in diese Lohngruppe
einzustufen, wenn sie an einer Arbeitsstelle eingesetzt werden, die
überwiegend Spitals- bzw. Krankenhauscharakter aufweist.

Lohngruppe 4: Arbeitnehmer, welche zur ständigen Reinigungin Industrie- und
Gewerbebetrieben, Fabriken, Bürohäusernoder auf anderen
vergleichbaren Arbeitsstellen, ebenso für Botengänge, Einkäufe,
Essensausgabe und in der Küchebeschäftigt werden
(Unterhaltsreinigung).

2

Es ist eine im Durchschnitt Objektbezogene Leistungbis 195 m pro
Stunde zulässig.
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BeimEinsatzvon Großflächenreinigungsgeräten ist eine2

Reinigungsleistungbis 350 m pro Stunde zulässig und ist die
betroffene Fläche gesondert auszuweisen.

Für Nasszellenbereiche (wie Toilettenanlagen und Waschräume) ist2

eine Reinigungsleistungbis zu 60 m (Bodenfläche) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche ist gesondert auszuweisen.

Die Bestimmungenfür Großflächenreinigungsgeräte und für
Nasszellenbereiche gelten nicht für bestehende Reinigungsverträge,
die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen worden sind.

Lohngruppe 5: Arbeitnehmer, Tätigkeiten wie Lohngruppe4, jedoch bei einer
Arbeitszeit bis zu täglich 5 Stunden bzw. 25 Stunden wöchentlich.
Diesen Arbeitnehmern sind die tarifgünstigsten Fahrtkosten zu
vergüten, sofern der Transfer nicht auf Kosten der Firma erfolgt.

2

Es ist eine im Durchschnitt Objektbezogene Leistungbis 195 m pro
Stunde zulässig.

BeimEinsatzvon Großflächenreinigungsgeräten ist eine2

Reinigungsleistungbis 350 m pro Stunde zulässig und ist die
betroffene Fläche gesondert auszuweisen.

Für Nasszellenbereiche (wie Toilettenanlagen und Waschräume) ist2

eine Reinigungsleistungbis zu 60 m (Bodenfläche) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche ist gesondert auszuweisen.

Die Bestimmungenfür Großflächenreinigungsgeräte und für
Nasszellenbereiche gelten nicht für bestehende Reinigungsverträge,
die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen worden sind.

Lohngruppe 6: Vorarbeiter(innen), welche für Arbeitsgruppen mit mehr als 12
Personen verantwortlich sind und Tätigkeiten wie
z.B. Materialausgaben, Arbeitseinteilung, Führungder Stundenliste
etc. verrichten, erhalten einen Zuschlagvon 10 %auf den ihrer
Lohngruppeentsprechenden kollektiwertraglichen Stundenlohn.

Lehrlingsentschädigu ng




